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1    Rechtsgrundlagen  
    

1.1  Baugesetzbuch 

 

 (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.08.2020 
(BGBI. I S. 1728) 

    

1.2  Baunutzungsverordnung  (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786)  

    

1.3  Planzeichenverordnung  (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); die 
im nachfolgenden Text zitierten Nummern beziehen sich auf den An-
hang zur PlanZV 

    

1.4  Planungssicherstellungs-
gesetz 

 (PlanSiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.05.2020 
(BGBl. I S. 1041) 

    

1.5  Bayerische Bauordnung  (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2020 (GVBI. 
S. 663) 

    

1.6  Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern 

 (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 
S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.03.2021 (GVBl. S. 74) 

    

1.7  Bundesnaturschutzgesetz   (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908) 

    

1.8  Bayerisches Naturschutz-
gesetz 

 (BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23.06.2021 (GVBl. S. 352) 

    

1.9  Bundes-  (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.12.2020 
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Immissionsschutzgesetz (BGBl. I S. 2873) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) mit Zeichener-
klärung 

    

2.1    Gewerbegebiet (zulässige Art der baulichen Nutzung) 

Zulässig sind:  

− Gewerbebetriebe aller Art und öffentliche Betriebe 

Folgende Nutzungen, die gem. § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig 
wären, sind nur ausnahmsweise zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO):  

− Büro- und Verwaltungsgebäude 

− Tankstellen 

Folgende Nutzungen, die gem. § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig 
wären, sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO):  

− Anlagen für sportliche Zwecke 

Ausnahmsweise zulässig sind:  

− Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Be-
triebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeord-
net und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeord-
net sind 

Folgende Nutzungen, die gem. § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zugelassen werden könnten, werden nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes (§ 1 Abs. 6 BauNVO): 

− Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwe-
cke 

− Vergnügungsstätten 

Werbeanlagen, die nicht an der Stätte der Leistung errichtet werden 
und somit eine eigenständige gewerbliche Hauptnutzung im Sinne 
des § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO darstellen, sind nicht zulässig (§ 1 
Abs. 9 BauNVO). 

Einzelhandelsbetriebe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO sind 
nicht zulässig. Unabhängig hiervon ist Einzelhandel von Handwerks-
betrieben zulässig, soweit das angebotene Sortiment aus eigener Her-
stellung stammt, im Wege der handwerklichen Leistungen verbraucht, 
eingebaut oder auf andere Weise weiterverarbeitet wird und soweit 
die Einzelhandelsnutzung der übrigen betrieblichen Nutzung unterge-

GE 
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SOHandel A-D 

ordnet bleibt. (§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 8 BauNVO; Nr. 1.1.3. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung) 

    

2.2    Sonstiges Sondergebiet "Handel A-D", das Sondergebiet "Handel 
A-D" dient der Unterbringung von Gebäuden und Einrichtungen im 
Zusammenhang mit dem Verkauf von zentrenrelevanten sowie nicht-
zentrenrelevanten Waren mit ihrer zugehörigen Infrastruktur. 

 2.2.1    Zulässig sind für das gesamte Plangebiet: 

 2.2.1.1    den o.g. Einzelhandelsbetrieben zugeordnete kleinere Ein-
richtungen zur Verpflegung der Kunden und Mitarbeiter 
(z.B. Café, Bistro, Imbissstand etc.) 

 2.2.1.2    den o.g. Einzelhandelsbetrieben zugeordnete kleinere 
Dienstleistungsbetriebe bis 100 m² Verkaufsfläche (z.B. 
Reparatur von Schuhen, Schlüsseldienst, Verleih von Trans-
portfahrzeugen etc.) 

 2.2.1.3    Anlagen für Verwaltungen der zulässigen Betriebe 

 2.2.2    Ausnahmsweise zulässig sind für das gesamte Plan-
gebiet: 

 2.2.2.1    Geschäfts- und Bürogebäude 

 2.2.2.2    Autohäuser, Waschstraße, Tankstellen inkl. Verkaufsfläche 
mit max. 300 m² 

 2.2.3    Zulässig sind darüber hinaus für einzelne Teilberei-
che des Sondergebietes (Handel A-D) Handelsbetrie-
be mit folgenden Sortimentsgruppen mit maximalen 
Verkaufsflächen (Verkaufsflächenzahl (VKZ)): 

 2.2.3.1   im Handelsbereich SO HandelA: 
 

VKZ 

   Nahrungs- und Genussmittel 0,186 

   Bekleidung, Schuhe 0,023 

   Haushaltswaren, Glas, Porzellan 0,015 

   Bücher, Schreibwaren 0,013 

   Hobby- und Freizeitartikel 0,016 

   Sonstige Randsortimente 0,011 
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 2.2.3.2   im Handelsbereich SO HandelB: 

 

VKZ 

   Bekleidung, Schuhe 0,022 

   Haus- und Heimtextilien 0,124 

   Randsortimente 0,038 

     

 2.2.3.3   im Handelsbereich SO HandelC: 
 

VKZ 

   Nahrungs- und Genussmittel, Gesundheits- 
und Körperpflege 

0,158 

   Sonstige Randsortimente 0,021 

     

 2.2.3.4   im Handelsbereich SO HandelD: 

 

VKZ 

   Gesundheits- und Körpepflegeartikel 0,095 

   Bekleidung 0,120 

   Schuhe 0,054 

   Haushaltswaren, Glas, Porzellan 0,029 

   Bücher, Schreibwaren 0,023 

   Haus- und Heimtextilien 0,036 

   Hobby- und Freizeitartikel 0,023 

   Sonstige Randsortimente 0,033 

     

 2.2.4    Zulässig sind darüber hinaus für einzelne Teilberei-
che des Sondergebietes (Handel A-D) Handelsbetrie-
be mit folgenden nicht zentrenrelevanten Sortiments-
gruppen mit maximalen Verkaufsflächen (Verkaufs-
flächenzahl (VKZ)): 

 2.2.4.1   im Handelsbereich SO HandelB: 

 

VKZ 
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   Autoteile 0,330 

   Tiernahrung 0,212 

   Möbel/Küchen 0,742 

     

 2.2.4.2   im Handelsbereich SO HandelD: 

 

VKZ 

   Elektrowaren 0,458 

     

 2.2.5   Vergnügungsstätten aller Art sind ausgeschlossen.  

 2.2.6   Einzelhandelsbetriebe im Bestand genießen Bestandsschutz unab-
hängig der aufgeführten Zulässigkeiten.  

 
 

  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 19 Abs.3 BauNVO) 

    

2.3  GRZ ....  Maximal zulässige Grundflächenzahl  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 BauNVO; 
Nr. 2.5. PlanZV; siehe Nutzungsschablonen) 

    

2.4  GH .... m  

 

 Maximal zulässige Gesamt-Gebäudehöhe  

die Höhe sämtlicher Bauteile des Hauptgebäudes (mit Ausnahme von 
Anlagen zur Gewinnung von Sonnenergie (Wärme, Elektrizität) sowie 
untergeordneten Bauteilen, wie z.B. Antennen, Schornsteinen, Auf-
zugsaufbauten etc.) darf an keiner Stelle den festgesetzten Wert 
überschreiten.  

Bestimmung der Gesamthöhe: Abstand zwischen 

− Oberkante des natürlichen Geländes und 

− Oberkante des Gebäudes. 

Für den unteren Höhenbezugspunkt sind die in der Planzeichnung 
eingearbeiteten Höhenlinien maßgeblich. 

Bei Gebäuden, die im Umgriff von zwei unterschiedlichen Festsetzun-
gen zur Höhe des Hauptgebäudes liegen, ist eine "effektive Gesamt-
höhe des Hauptgebäudes" entsprechend den Anteilen des Hauptge-
bäudes (Grundflächen im Sinne des § 16 BauNVO), die in dem jewei-
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ligen Bereich liegen, durch lineare Interpolation zu ermitteln. 

 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 4 u. § 18 Abs. 1 BauNVO; 
siehe Nutzungsschablonen) 

    

2.5  a  Abweichende Bauweise; sie modifiziert die offene Bauweise wie 
folgt: Die Länge von Hauptgebäuden über 50,00 m ist zulässig (jeg-
liche Richtung). 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 Abs. 4 BauNVO; siehe Nutzungsschab-
lonen) 

    

2.6    Baugrenze (überbaubare Grundstücksfläche für Hauptgebäude) 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 1 u. 3 BauNVO; Nr. 3.5. PlanZV; 
siehe Planzeichnung) 

    

2.7    Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten 
sind; innerhalb der Flächen sind keine baulichen Anlagen zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB; Nr. 15.8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.8    Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.9    Straßenbegrenzungslinie; äußere Umgrenzung aller Verkehrsflä-
chen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.10    Bereich ohne Ein- und Ausfahrt  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.4. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.11    Versorgungsleitungen unterirdisch, hier DN 600-Erdkabel des 
Zweckverbandes Fernwasserversorgung Oberes Allgäu mit der Fest-
setzung eines Leitungsrechtes zu Gunsten des Versorgungsträgers; 3,

00
 

3,
00

 

    keine baulichen  
    Anlagen 
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innerhalb des Schutzstreifens sind unzulässig: 

− bauliche Anlagen (z.B. auch Dauerstellplätze) 

− Anpflanzen von Bäumen und tief wurzelnden Sträuchern 

− Lagerung schwer transportabler Materialien 

− sonstige Einwirkungen, die den Betrieb oder die Sicherheit der 
Leitung beeinträchtigen können 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13, 21 u. 25 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 6 
BauGB; Nr. 8. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.12  Unterirdische Bauweise 
von Niederspannungslei-
tungen 

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in unterirdischer Bau-
weise zulässig.  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

    

2.13  Ableitung von Nieder-
schlagswasser in den pri-
vaten Grundstücken, Ma-
terialbeschaffenheit ge-
genüber Niederschlags-
wasser  

 

 Niederschlagswasser von versiegelten Flächen (Dach- und Hofflächen) 
ist im Mischsystem abzuleiten. Auch bei Einbau einer Zisterne oder 
anderer Wasserhaltung ist der Überlauf an den öffentlichen Regen-
wasserkanal zu gewährleisten.  

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig mit Nieder-
schlagswasser in Berührung kommen (z.B. Dachdeckungen, jedoch 
nicht Rinnen, Fallrohre, Geländer etc.) sind Oberflächen aus Zink, Ti-
tan-Zink, Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflächen nicht 
mit geeigneten anderen Materialien (z.B. Kunststoffbeschichtung) 
dauerhaft gegen Niederschlagswasser abgeschirmt werden.  

(§ 9 Abs. 1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

2.14  Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und 
Landschaft 

 

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl nach unten gerich-
tete, vollständig insektendicht eingekofferte (staubdichte) LED-
Lampen oder nach dem Stand der Technik vergleichbare insekten-
schonende Lampentypen mit einer max. Lichtpunkthöhe von 8,00 m 
über der Geländeoberkante zulässig. Eine Beleuchtung von Werbean-
lagen, die sich nicht direkt an Gebäuden befindet, ist unzulässig. Die 
Benutzung von Skybeamern, blinkende, wechselnd farbige Anzeigen 
sowie die flächenhafte Beleuchtung der Fassaden sind nicht zulässig. 

Es sind nur Photovoltaikmodule zu verwenden, die weniger als 6 % 
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polarisiertes Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). 

Die Maßnahmen bzw. Vorschriften sind im gesamten Geltungsbereich 
durchzuführen bzw. zu beachten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.15  Dachbegrünung 

 

 Flachdächer sind als Beitrag zum Klimaschutz sowie als Lebensräume 
für Flora und Fauna mit einer extensiven Dachbegrünung zu versehen. 
Ausgenommen hiervon sind Dachterrassen, Dachfenster, technische 
Aufbauten sowie Flächen für Photovoltaik- und Solaranlagen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

    

2.16    Abgrenzung ("Nutzungskordel") von unterschiedlicher Art und/oder 
unterschiedlichem Maß der Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO; Nr. 15.14. PlanZV; sie-
he Planzeichnung) 

    

2.17    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
„Nr. 37" der Stadt Sonthofen. 

(§ 9 Abs. 7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeichnung) 

    

2.18    Aufzuhebende Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes "Nr. 37" der Stadt Sonthofen (rechtsverbindlich seit 
09.12.1972). 
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3    Bauordnungsrechtliche Vorschriften (BOV) gemäß 
§ 9 Abs. 4 BauGB mit Zeichenerklärung 

    

3.1  Genehmigungspflicht 
handwerklicher und ge-
werblicher Bauvorhaben 

 Handwerkliche und gewerbliche Bauvorhaben zur Errichtung, Än-
derung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen sind genehmi-
gungspflichtig. 

(Art. 58 Abs. 1 Satz 2 und Art. 81 Abs. 2 BayBO) 

    

3.2  SD/ FD  Dachformen für Hauptgebäude (alternativ); entsprechend 
der in der Nutzungsschablone vorgeschriebenen Liste kann unter 
Einhaltung der nachfolgenden Maßgaben gewählt werden (aus-
schließlich):  

− SD: Satteldach; zwei im Winkel von 180 ° zu einer senk-
rechten Achse verdrehte geneigte Dachflächen mit einheitli-
cher Dachneigung, die sich in einer gemeinsamen Schnittlinie 
treffen (First), ein geringfügiger, parallel seitlicher Versatz der 
beiden Dachflächen ist zulässig, sofern die gemeinsame First-
linie dabei für die Gesamterscheinung als Satteldach domi-
nant bleibt; so genannte Krüppelwalme sind nicht zulässig 

− FD: Flachdach; eine zusammenhängende (nicht versetzte) 
Dachfläche mit einheitlicher Dachneigung und Ausrichtung 

Zur Einhaltung der jeweiligen Dachform müssen mind. 50 % der 
gesamten Grundfläche des Baukörpers des jeweiligen Hauptge-
bäudes von dieser Dachform überdeckt sein. Die Flächen von 
Dachüberständen werden dabei gewertet. Nicht gewertet werden 
jedoch die Flächen von  

− untergeordneten Verbindungs- bzw. Anbauten,  

− Dachaufbauten und Dachaussparungen, 

− nicht vollständig geschlossenen Gebäudeteilen (z.B. Terras-
senüberdachung),  

− nur temporär geschlossenen Gebäuden bzw. Gebäudeteilen, 
die nicht für den dauernden Aufenthalt auch im Winter geeig-
net sind (z.B. Pergola, Zelt). 

Die o. g. Vorschriften zu den Dachformen gelten nicht für sonstige 
Nebenanlagen (z.B. Geräteschuppen) sowie für Garagen. Diese 
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sind frei gestaltbar.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO; siehe Nutzungsschablonen) 

    

3.3  Dachneigungen für 
Hauptgebäude 

 In Abhängigkeit von der vorgeschriebenen Dachform sind folgende 
Dachneigungen einzuhalten:  

 
SD:  22-26 ° 

FD:  0 - 3 ° 

Die Dachneigung ist jeweils gegenüber der Horizontalen zu mes-
sen.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.4  Anlagen zur Gewinnung 
von Sonnenenergie 

 

 Anlagen zur Gewinnung von Sonnenenergie (Sonnenkollektoren, 
Photovoltaikanlagen) sind parallel zur jeweiligen Dachfläche zu 
montieren. Dabei ist ein Abstand bis max. 0,40 m zur Dachhaut 
zulässig.  

Anlagen auf Flachdächern (0-3 ° Dachneigung) müssen nicht pa-
rallel montiert werden, wenn sie gegenüber der Dachkante (Atti-
ka) so weit abgerückt sind, dass sie bei einem Betrachtungswin-
kel von 45 ° von unten nicht sichtbar bleiben.  

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.5  Materialien für die Dach-
deckung 

 

 Als Dachdeckung für geneigte Dächer von Hauptgebäuden sind 
ausschließlich Dachplatten (kleinteilige Schuppendeckung wie z.B. 
Dachziegel, Dachpfannen, Betondachsteine etc.) sowie eine voll-
ständige Begrünung zulässig. 

Für diejenigen Bereiche dieser Dächer, die der Gewinnung von 
Sonnenenergie dienen, sind darüber hinaus Materialien zulässig, 
die für diese Anlagen (Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen) 
zum Zeitpunkt der Errichtung üblich bzw. erforderlich waren. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungsteile, Abdichtungsele-
mente etc.) sind in jedem Fall andere Materialien zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 
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3.6  Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraune sowie betongraue 
bis anthrazitgraue Töne zulässig, dies gilt nicht für begrünte Dä-
cher.  

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnenenergie dienen, 
sind die Farben zulässig, die für entsprechende Anlagen (Sonnen-
kollektoren, Photovoltaikanlagen) üblich bzw. erforderlich sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungsteile, Abdichtungsele-
mente etc.) sind darüber hinaus andere Farben zulässig. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

3.7  Werbeanlagen in den 
Baugebieten  

 Werbeanlagen in den Baugebieten dürfen in keiner Ansicht (senk-
rechte Projektion) eine Höhe von 9 m (pro einzelne Anlage) über-
schreiten. Die Beleuchtung der Anlagen muss kontinuierlich erfol-
gen (kein Blinken etc.). 

Freistehende Werbeanlagen in den Baugebieten dürfen in keiner 
Ansicht (senkrechte Projektion) eine Fläche von 25 m2 (pro einzel-
ne Anlage) überschreiten. Werbeanlagen an Gebäuden dürfen nur 
unterhalb der Traufe angebracht werden und in keiner Ansicht 
(senkrechte Projektion) 10 % der jeweiligen Wandfläche über-
schreiten. 

(Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 BayBO) 
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4    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

4.1    Bestehendes Gebäude zur Zeit der Planaufstellung (siehe Plan-
zeichnung) 

    

4.2    Bestehende Grundstücksgrenzen zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung) 

    

    

4.3  Nr. ....;....m2  Nummerierung und voraussichtliche Größe der Grundstücke 
(Nummerierung von Nordwest nach Südost; siehe Planzeichnung) 

    

4.4    Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der Planzeich-
nung) 

    

4.5    Vorhandenes (natürliches) Gelände; Darstellung der Höhen-
schichtlinien (beispielhaft aus der Planzeichnung, siehe Planzeich-
nung) 

    

4.6  
 

Klimaschutz  Die Nutzung geeigneter erneuerbarer Energiequellen wie insbe-
sondere Solarthermie, Photovoltaik, Windenergie und Geothermie 
werden empfohlen.  

    

4.7  Insektenvielfalt  Die Außenbeleuchtung sollte in den Nachtstunden soweit als aus 
Gründen der Arbeits- bzw. Verkehrssicherheit möglich abgeschaltet 
oder bedarfsweise über Bewegungsmelder gesteuert werden. Für 
die Außenbeleuchtung sollten nur mit Lichtstrahl nach unten ge-
richtete, vollständig insektendicht eingekofferte LED-Lampen oder 
nach dem Stand der Technik vergleichbar insektenschonende Lam-
pentypen verwendet werden. 

Es sollten nur Photovoltaikmodule verwendet werden, die weniger 
als 6 % polarisiertes Licht reflektieren (d.h. je Solarglasseite 3 %). 
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4.8  Bodenschutz  Die Verwertbarkeit von Bodenmaterial kann auf Grund erhöhter 
Stoffgehalte, vor allem in Kombination mit organischer Substanz, 
eingeschränkt sein. Ein Eingriff in die betroffenen Böden sollte 
deshalb weitgehend vermieden und, wenn nicht vermeidbar, die 
tatsächlichen Stoffgehalte der betroffenen Böden und deren Ver-
wertbarkeit vor Umsetzung der Planung abgeklärt werden. Es soll 
sichergestellt werden, dass anfallendes geogen belastetes Boden-
material nicht auf anders- oder unbelastete Böden verlagert oder 
wiederaufgebracht wird und dort die Bodenfunktionen nachteilig 
verändert. Durch das Verschlechterungsverbot ist nach § 12 Abs. 10 
BBodSchV in Gebieten mit erhöhten Schadstoffgehalten die Verla-
gerung von Bodenmaterial nur innerhalb dieser Gebiete zulässig. 
Weitere Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Bodenma-
terial regelt § 12 BBodSchV. Darüber hinaus finden sich wichtige 
Hinweise zur Verwertung von Bodenmaterial in der DIN 19731 
und DIN 19639. 

Um insbesondere Schwierigkeiten bei der späteren Entsorgung von 
Bodenaushub zu vermeiden, sollten die Bauverantwortlichen eine 
Überprüfung durch ein Fachbüro durchführen lassen.  

Nach den Normen DIN 18915 Kapitel 7.3 und DIN 19731 ist vor 
Beginn der baulichen Arbeiten auf der überbaubaren Grundstücks-
fläche der Oberboden abzutragen, getrennt zu lagern und nach 
Abschluss der Baumaßnahme wieder einzubauen. Er darf nicht 
durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder 
überlagert werden. Die Bodenmieten sind bei einer Lagerungsdau-
er von mehr als 2 Monaten zu begrünen. Überschüssiges Oberbo-
denmaterial ist unter Beachtung des § 12 BBodSchV bevorzugt am 
Entstehungsort oder ortsnah auf landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen zu verwerten. 

Die Baustellen und Baustelleneinrichtungsflächen sind so einzu-
richten, dass ein Befahren von Böden außerhalb der festgesetzten 
Bereiche unterbunden wird. 

Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen Nutzung vorge-
sehen sind, sollten nicht befahren werden. Innerhalb der festge-
setzten Bereiche ist durch eine entsprechende Planung und Orga-
nisation des Bauablaufs ein Befahren von Oberböden auf das un-
umgängliche Maß zu beschränken, um Verdichtungen zu vermei-
den. Im Idealfall sollten bereits befestigte bzw. vorbelastete Flä-
chen sowie Flächen, die nach dem Bauabschluss als Weg oder 
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sonstige bauliche Anlage vorgesehen sind, eingeplant werden. Hil-
festellungen zur Gestaltung der temporären Baustelleneinrich-
tungsflächen sind im Leitfaden zur Bodenkundlichen Baubeglei-
tung des Bundesverbandes Boden zu finden. 

In Hanglagen soll auf eine durchgängige Begrünung des Bodens 
geachtet werden. Um zusätzlich möglichen Verdichtungen vorzu-
beugen, soll das Gelände nur bei trockenen Boden- und Witte-
rungsverhältnissen befahren werden. 

Unnötige Bodenversiegelungen sollten vermieden werden. 

Kulturfähiger Unterboden sollte wenn möglich weiter im Baugebiet 
verwendet werden. 

    

4.9  Grundwasser und Drai-
nagen 

 Grundwasser darf nicht abgeleitet werden. Drainagenwässer dürfen 
nicht in die Kanalisation abgeleitet werden. 

    

4.10  Gemeindliche Stellplatz-
satzung 

 Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Nr. 37" 
gilt die städtische Stellplatzsatzung in ihrer jeweils aktuellen Fas-
sung. 

    

4.11  Brandschutz  Für die Zufahrten gelten die "Richtlinien über Flächen für die Feu-
erwehr" – Fassung Februar 2007 – (AIIMBI Nr. 15/2008). 

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das Regelwerk 
der DVGW Arbeitsblatt W 405 sowie Ziff. 5.1 IndBauRL. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN 100 vorgesehen wer-
den. Die Abstände der Hydranten zueinander sollten 100-200 m 
nicht überschreiten. 

Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die Löschwasser-
versorgung aus der öffentlichen Wasserversorgung überschreiten, 
sollten für den Objektschutz selbstständig genügend Löschwasser 
(z.B. Zisterne) vorhalten.  

    

4.12  Ergänzende Hinweise  Datengrundlage: Auszug aus der Digitalen Flurkarte (DFK) des Am-
tes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

Die Höhenangaben über NHN beziehen sich auf das Bezugshöhen-
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system DHHN 12. 

Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der näheren Umge-
bung kann von einer Bebaubarkeit im überplanten Bereich ausge-
gangen werden. Den Bauherren wird darüber hinaus empfohlen, 
im Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen durchzu-
führen (z.B. Schürfgruben, Bohrungen). 

Gemäß Art. 8 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG) ist 
das Auftreten von Bodendenkmälern (z.B. auffällige Bodenverfär-
bungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, Steingeräte, 
Scherben, Knochen etc.) unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde (Landratsamt) oder dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege mitzuteilen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der 
Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unter-
nehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt ha-
ben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt ha-
ben, auf Grund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch An-
zeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. Die 
aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf 
von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn 
nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher 
freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Zu verständi-
gen ist das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, Dienststelle 
Thierhaupten, oder die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde.  

    

4.13  Plangenauigkeit  Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) Grundlage er-
stellt ist (hohe Genauigkeit), können sich im Rahmen der Ausfüh-
rungsplanung und/oder der späteren Einmessung Abweichungen 
ergeben (z.B. unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, 
unterschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die Stadt Sonth-
ofen noch die Planungsbüros übernehmen hierfür die Gewähr.  

    

4.14  Lesbarkeit der Planzeich-
nung 

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinander liegende 
Linien nebeneinander dargestellt (z.B. Baugrenze und Bereich oh-
ne bauliche Anlagen).  

    



 
 Stadt Sonthofen   Bebauungsplan "Nr. 37" 

Textteil (Entwurf) mit 43 Seiten, Fassung vom 09.03.2022 Seite 19 

5  Satzung  
 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.08.2020 (BGBI. I S. 1728), Art. 23 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. 
S. 796), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.03.2021 (GVBl. S. 74), Art. 6 (bei Abstandsflächen) Art. 58 
(bei Genehmigungspflicht) und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2020 (GVBI. S. 663), der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) 
sowie der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) hat der Stadtrat der Stadt den Bebauungsplan 
"Nr. 37" in öffentlicher Sitzung am ...................... beschlossen. 

 
 § 1 Aufhebung 

Der Bebauungsplan "Nr. 37" der Stadt Sonthofen (rechtsverbindlich seit 09.12.1972) sowie alle Änderun-
gen, Ergänzungen oder Erweiterungen, die sich auf diesen Bebauungsplan beziehen, werden in dem im 
zeichnerischen Teil gekennzeichneten Bereich aufgehoben. 

 
 § 2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Nr. 37" ergibt sich aus dessen zeichnerischem Teil vom 
09.03.2022. 

 
 § 3 Bestandteile der Satzung  

Der Bebauungsplan "Nr. 37" besteht aus der Planzeichnung und dem Textteil vom 09.03.2022. 

Dem Bebauungsplan wird die Begründung vom 09.03.2022 beigefügt, ohne dessen Bestandteil zu sein.  

 
 § 4 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den auf 
Grund von Art. 81 BayBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt.  

Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 500.000,- € (Fünfhunderttausend Euro) belegt werden.   

 
 § 5 Inkrafttreten 

Der Bebauungsplan "Nr. 37" der Stadt Sonthofen tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungs-
beschlusses in Kraft (gem. § 10 Abs. 3 BauGB).  



 
 Stadt Sonthofen   Bebauungsplan "Nr. 37" 

Textteil (Entwurf) mit 43 Seiten, Fassung vom 09.03.2022 Seite 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Sonthofen, den ........................  

 
 
.......................................................... 
(C. Wilhelm, 1. Bürgermeister) (Dienstsiegel) 
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6  Begründung – Städtebaulicher Teil 
  

6.1  Allgemeine Angaben 

6.1.1  Zusammenfassung 

6.1.1.1  Der zu überplanende Bereich befindet sich im nördlichen Stadtbereich von Sonthofen. Dabei wird 
der Geltungsbereich im Westen von der Bundesstraße B 19 und im Osten von der Bahnlinie  
"Oberstdorf" - "Kempten" begrenzt. Das Gebiet wird aktuell bereits durch seinen Bestand mit di-
verses Einkaufsgeschäften geprägt. 

6.1.1.2  Konkreter Anlass für die Neuaufstellung des Bebauungsplanes ist die notwendige Regelung der 
Sortimente für die Einzelhandelsbetriebe. Dadurch soll ein klar definiertes Konzept für zukünftige 
Einzelhandelsnutzungen entstehen. In diesem Zuge wird der rechtsverbindliche Bebauungsplan 
aufgehoben und der gesamte Bebauungsplan neuaufgestellt. 

6.1.1.3  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Um-
weltberichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht 
erforderlich, da die Aufstellung des Bebauungsplanes "Nr. 37" im beschleunigten Verfahren (Be-
bauungspläne der Innenentwicklung) erfolgt (gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 

6.1.1.4  Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung der Eingriffsregelung ist nicht erforderlich. Eingriffe, die auf 
Grund des Bebauungsplanes "Nr. 37" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 
Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB).  

 
6.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebietes 

6.1.2.1  Der zu überplanende Bereich befindet sich im nördlichen Stadtbereich von Sonthofen. Dabei wird 
der Geltungsbereich im Westen von der Bundesstraße 19 und im Osten von der Bahnlinie zwi-
schen Oberstdorf und Kempten begrenzt. Im Norden schließt an das Plangebiet die "Hans-
Böckler-Straße" und im Süden die "Östliche Alpenstraße" an. Das Gebiet wird aktuell bereits 
durch seinen Bestand mit diverses Einkaufsgeschäften geprägt. Nur im südlichen Bereich des 
Plangebietes wird ein Bereich landwirtschaftlich genutzt. 

6.1.2.2  Die Erschließung erfolgt wie bestehend über die "Rudolf-Diesel-Straße", welche einmal durch das 
Plangebiet führt. 

6.1.2.3  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich folgende Grundstücke mit den Fl.-Nrn.  1378/1, 
1378/3, 1378/5, 1381/1, 1381/2, 1381/3, 1381/4, 1381/5, 1382, 1382/1, 1382/2, 
1382/3. 
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6.2  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange 

6.2.1  Bestandsdaten und allgemeine Grundstücksmorphologie 

6.2.1.1  Die landschaftlichen Bezüge werden vom Oberstdorfer Illertal geprägt, welches den Landschafts-
typus einer grünlandgeprägten offenen Kulturlandschaft aufweist.  

6.2.1.2  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich zahlreiche Gebäude mit Einzelhandelsnut-
zung. Darüber hinaus sind keine herausragenden naturräumlichen Einzelelemente vorhanden. 

6.2.1.3  Die Topografie innerhalb des überplanten Bereiches ist nahezu eben. Ein leichter Geländeanstieg 
ist nach Südosten zu erkennen. Die Anschlüsse an die bestehenden Grundstücke sind unproble-
matisch. 

 
6.2.2  Erfordernis der Planung 

6.2.2.1  Konkreter Anlass für die Neuaufstellung des Bebauungsplanes ist die notwendige Regelung der 
Sortimente für die Einzelhandelsbetriebe. Dadurch soll ein klar definiertes Konzept für zukünftige 
Einzelhandelsnutzungen entstehen. In diesem Zuge wird der gesamte Bebauungsplan neuaufge-
stellt. Dies ist notwendig, da der rechtskräftige Bebauungsplan in den Jahren seit seiner erstmali-
gen Aufstellung einen deutlichen Wandel erfahren hat und aus diesem Grund aufgehoben wird. 
Zwischenzeitlich hat sich eine Fülle von Einzelhandelsbetrieben niedergelassen. Der neue Bebau-
ungsplan soll die Entwicklung des Einzelhandels zielgerichtet steuern und etwaige Konflikte mit 
zentralörtlichen Lagen vermeiden. 

6.2.2.2  Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes dient der Regelung der Sortimente durch Sortiments-
zahlen. Hierdurch sollen ungewünschte Entwicklungen verhindert werden. Außerdem soll die 
Schließung der sich im südlichen Bereich befindlichen Baulücke durch ein ansprechendes Konzept 
erreicht werden. 

Die Stadt ist bemüht, auch langfristig eine ausgewogene Zusammensetzung der Bevölkerung zu 
erhalten. Die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in unterschiedlichen Branchen stellt 
hierfür eine Voraussetzung dar.  

Der Stadt erwächst daher ein Erfordernis, bauleitplanerisch steuernd einzugreifen. 

 

6.2.3  Übergeordnete Planungen  

6.2.3.1  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwicklungsprogramms Bay-
ern 2018 (LEP) des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und 
Heimat, maßgeblich: 

 

 − − 1.1.1 In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 
schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind 
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weiterzuentwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen. 

 − − 1.2.5 Der Gewährleistung einer dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit zent-
ralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit ist insbesondere in 
Teilräumen, die besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, der 
Vorzug gegenüber Auslastungserfordernissen einzuräumen. 

    
 − − 2.1.3 Die Versorgung der Bevölkerung mit zentralörtlichen Einrichtungen ist durch 

die Zentralen Orte zu gewährleisten. Höherrangige Zentrale Orte haben auch 
die Versorgungsfunktion der darunter liegenden zentralörtlichen Stufen 
wahrzunehmen. 

 − − 2.1.5 Die zentralörtlichen Einrichtungen sind in der Regel in den Siedlungs- und 
Versorgungskernen der Zentralen Orte zu realisieren. Ausnahmen sind nur 
zulässig, wenn im Siedlungs- und Versorgungskern geeignete Flächen oder 
notwendige Verkehrsinfrastrukturen nicht zur Verfügung stehen oder wenn es 
zu Attraktivitätseinbußen im Siedlungs- und Versorgungskern kommen wür-
de. 

 − − 2.1.5 Anhang 1 Festlegung der Stadt Sonthofen als Oberzentrum.  

 − − 2.2.8 In den Verdichtungsräumen ist die weitere Siedlungsentwicklung an Stand-
orten mit leistungsfähigem Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz, insbe-
sondere an Standorten mit Zugang zum schienengebundenen öffentlichen 
Personennahverkehr, zu konzentrieren. 

    
 − − 5.3.1 Flächen für Betriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 1 der Baunutzungsver-

ordnung sowie für Agglomerationen (Einzelhandelsgroßprojekte) dürfen nur 
in Zentralen Orten ausgewiesen werden. 

Abweichend sind Ausweisungen zulässig 

− für Betriebe bis 1.200 m² Verkaufsfläche, die ganz überwiegend dem 
Verkauf von Waren des Nahversorgungsbedarfs dienen, in allen Gemein-
den; diese Ausweisungen sind unabhängig von den zentralörtlichen 
Funktionen anderer Gemeinden zulässig und unterliegen nur der Steue-
rung von Ziel 5.3.2, 

− für Einzelhandelsgroßprojekte, die überwiegend dem Verkauf von Waren 
des sonstigen Bedarfs dienen, nur in Mittel- und Oberzentren sowie in 
Grundzentren mit bestehenden Versorgungsstrukturen in dieser Bedarfs-
gruppe. 
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 − − 5.3.2 Die Flächenausweitung für Einzelhandelsgroßprojekte hat an städtebaulich 

integrierten Standorten zu erfolgen. 

Abweichend sind Ausweisungen in städtebaulichen Randlagen zulässig, 
wenn 

− das Einzelhandelsgroßprojekt überwiegend dem Verkauf von Waren des 
sonstigen Bedarfs dient oder 

− die Gemeinde nachweist, dass geeignete städtebaulich integrierte Stand-
orte auf Grund der topographischen Gegebenheiten nicht vorliegen. 

    
 − − 5.3.3 Durch Flächenausweisungen für Einzelhandelsgroßprojekte dürfen die Funk-

tionsfähigkeit der Zentralen Orte und die verbrauchernahe Versorgung der 
Bevölkerung im Einzugsbereich dieser Einzelhandelsgroßprojekte nicht we-
sentlich beeinträchtigt werden. Soweit sortimentsspezifische Verkaufsflächen 
die landesplanerische Relevanzschwelle überschreiten, dürfen Einzelhandels-
großprojekte, 

− soweit in ihnen Nahversorgungsbedarf oder sonstiger Bedarf verkauft 
wird, 25 v.H., 

− soweit in ihnen Innenstadtbedarf verkauft wird, für die ersten 100.000 
Einwohner 30 v.H., für die 100.000 Einwohner übersteigende Bevölke-
rungszahl 15 v.H. 

der sortimentsspezifischen Kaufkraft im einschlägigen Bezugsraum abschöp-
fen. 

 
6.2.3.2  Zu Ziel 2.1.3: Die Stadt Sonthofen ist als Oberzentrum im Landesentwicklungsprogramm Bay-

ern 2018 (LEP) festgelegt. Als zentraler Ort übernimmt die Stadt damit eine Versorgungsfunktion 
der Bevölkerung mit Waren des gehobenen Bedarfs sowie eine Versorgungsfunktion für zentral-
örtlich niedriger eingestufte Orte im Umland des Oberzentrums. Die Stadt Sonthofen ist aufgrund 
ihrer landesplanerischen Einstufung grundsätzlich auch für großflächigen Einzelhandel geeignet. 
Ferner wurde im Rahmen der "Verträglichkeitsanalyse für den Fachmarktstandort Rudolf-Diesel-
Straße" der Markt und Standort Beratungsgesellschaft mbH vom 12.11.2020 die Verträglichkeit 
der geplanten Nutzungen und deren Einfügen in das zentralörtliche System Bayerns, dem das 
Landesentwicklungsprogramm zugrunde liegt, belegt.  

6.2.3.3  Zu Ziel 5.3.1: Die Lage des geplanten Einzelhandelsstandortes erfolgt in guter Anbindung an das 
Verkehrsnetz des motorisierten Individualverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs. Zu-
dem leben im direkten Einzugsgebiet in fußläufiger Erreichbarkeit um den Standort herum ca. 
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4.500 Einwohner der Stadt Sonthofen. Das landesplanerisch geforderte Integrationsgebot kann 
damit als erfüllt betrachtet werden.  

6.2.3.4  Zu Ziel 5.3.3: Bei Einzelhandelsgroßprojekten ist sicherzustellen, dass die im Landesentwick-
lungsprogramm Bayern 2018 (LEP) festgelegten Schwellenwerte bzgl. einer Abschöpfung von 
sortimentsspezifischer Kaufkraft im Bezugsraum nicht überschritten werden. Diese landesplaneri-
sche Vorgabe hat zum Ziel, dass es nicht durch Kaufkrafverluste bereits bestehender Geschäfte im 
Umkreis des Großprojektes zu Geschäftsaufgaben kommt und damit zu Beeinträchtigungen der 
bestehenden Einzelhandelsstrukturen. Insbesondere die Stadt- und Ortskerne, in denen sich re-
gelmäßig diese Betriebe befinden, sollen damit geschützt und erhalten werden. Eine entspre-
chende Ermittlung, wie viel Kaufkraftabschöpfung durch ein Einzelhandelsgroßprojekt auf den 
Bezugsraum resultiert, wurde im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanaufstellung durch die 
"Verträglichkeitsanalyse für den Fachmarktstandort Rudolf-Diesel-Straße" der Markt und Standort 
Beratungsgesellschaft mbH vom 12.11.2020 nachgewiesen. Dieses Gutachten kommt zu dem 
Ergebnis, dass die vorgesehenen Nutzungen und Dimensionierungen aus landesplanerischer Sicht 
umsetzbar sind.  

6.2.3.5  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes (Region Allgäu, 16, in 
der Neufassung vom 10.01.2007 (Bekanntmachung vom 10. Januar 2007, RABl Schw. Nr. 1 
2007)) maßgeblich: 

 

 − − A III 1/ A III 2/ 
A III 3 

Bestimmung der Stadt Sonthofen als Mittelzentrum gemeinsam mit der 
Stadt Immenstadt i. Allgäu. 

 
6.2.3.6  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich relevanten Zielen des 

Landesentwicklungsprogramms Bayern 2018 (LEP) sowie des Regionalplans Region Allgäu. 

 Die Stadt Sonthofen verfügt über einen rechtsgültigen Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan (rechtsgültig mit Bekanntmachung der Genehmigung am 22.10.2002). Die 
überplanten Flächen werden hierin als "Sondergebiete Handel" und "gewerbliche Bauflächen" 
dargesellt. Da die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen und Gebietseinstufungen mit den 
Darstellungen des gültigen Flächennutzungsplanes übereinstimmen, ist das Entwicklungsgebot 
des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB erfüllt.  

6.2.3.7  Die Vorgaben des in den Flächennutzungsplan integrierten Landschaftsplanes werden durch den 
Bebauungsplan umgesetzt.  

6.2.3.8  Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich keine Denkmäler im Sinne 
des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG). 

6.2.3.9  Inhalte von anderen übergeordneten Planungen oder andere rechtliche Vorgaben werden durch 
diese Planung nicht tangiert.  
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6.2.4  Entwicklung, allgemeine Zielsetzung und Systematik der Planung 

6.2.4.1  Konkreter Anlass für die Neuaufstellung des Bebauungsplanes ist die notwendige Regelung der 
Sortimente für die bestehenden und zukünftigen Einzelhandelsbetriebe. 

6.2.4.2  Allgemeine Zielsetzung der Planung ist es, die städtebauliche Ordnung durch Auftstellung eines 
Bebauungsplanes in Bezug auf Einzelhandelsnutzungen und Sortimente zu erhalten. 

6.2.4.3  Für das geplante Sondergebiet soll erreicht werden, dass ein attraktives, verkehrsgünstig gelege-
nes Angebot von Einkaufsmöglichkeiten erhalten und für zukünftige Veränderungen vorbereitet 
ist. Ziel der Planung ist es darüber hinaus, im südlichen Gewerbegebiet die Voraussetzung für ei-
ne moderne und funktionelle Arbeits- und Produktionsstätte zu schaffen. 

6.2.4.4  Die Systematik des Bebauungsplanes entspricht den Anforderungen des § 30 Abs. 1 BauGB 
("qualifizierter Bebauungsplan"). Dadurch regelt der Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorha-
ben in dem überplanten Bereich abschließend.  

6.2.4.5  Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes "Nr. 37" erfolgt im so genannten beschleunigten Ver-
fahren gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung). Dies ist aus fol-
genden Gründen möglich:  

− bei dem Vorhaben handelt sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung. 

− die zusätzliche zulässige Grundfläche liegt bei zusätzlichen 0 m² und folglich unter 
20.000 m².  

− es entstehen keine erheblichen Umweltauswirkungen 

− es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter, da sich Bereiche solcher Schutzgüter nicht in räumlicher Nähe 
des überplanten Bereiches befinden. 

Somit sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens im Sinne des 
§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB eingehalten. 

6.2.4.6  Der redaktionelle Aufbau des Bebauungsplanes leitet sich aus der Systematik der Rechtsgrundla-
gen ab.  

 

6.2.5  Planungsrechtliche Vorschriften 

6.2.5.1  Für den nördlichen Bereich ist ein Sonstiges Sondergebiet "Handel" (SOHandel) und für den südli-
chen Bereich ein Gewerbegebiet (GE) festgesetzt. Um auf die besonderen Eigenarten und Bedürf-
nisse von einzelnen Teilbereichen Rücksicht zu nehmen ist eine Zonierung innerhalb des Sonsti-
gen Sondergebietes "Handel" (SOHandel) eingearbeitet. Insgesamt setzt sich das Sonstige Sonder-
gebiet "Handel" (SOHandel) aus den Zonierungen "Handel A-D" zusammen. Die Zweckbestimmung 
des Sonstigen Sondergebietes "Handel" (SOHandel) dient vorwiegend der Unterbringung von Ein-
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zelhandesbetrieben, die sowohl zentren- als auch nicht-zentrenrelevante Waren vertreiben. Für 
die Verkaufsbetriebe ist eine zonenspezifische maximal zulässige Verkaufsflächenzahl für die ein-
zelnen zentren- und nicht-zentrenrelevanten Sortimentsgruppen nach Art der Nutzung festgesetzt. 
Auf diese Weise soll erreicht werden, dass für die Gesamtfläche des Gebietes eine gemäß landes-
planerischer Vorgaben zulässige Ansiedlung von Verkaufsbetrieben erfolgt. Die Zulässigkeiten 
umfassen die Sortimentsgruppen "Nahrungs- und Genussmittel", "Haushaltswaren, Glas, Porzel-
lan", "Gesundheits- und Körperpflege", "Bekleidung, Lederwaren", "Schuhe", "Haus- und Heim-
textilien, Bilder, Rahmen", "Bücher- und Schreibwaren" sowie "Spielwaren". Neben den Einzel-
handelsbetrieben sind auch Anlagen für Verwaltungen zulässig, die den zuvor genannten Einzel-
handelsbetrieben dienen. Ausnahmensweise können im Sonstigen Sondergebiet "Handel" (SOHan-

del) auch Geschäfts- und Bürogebäude zugelassen werden. Dies ist möglich, da eine geringe An-
zahl solcher Nutzungen den gewünschten Gebietscharakter nicht untergraben und mit dem ange-
strebten Nutzungskonzept vereinbar sind.  

6.2.5.2  Für das festgesetzte Gewerbegebiet (GE) werden auf der Grundlage des § 1 der BauNVO Verände-
rungen wie folgt vorgenommen:  

 − Im Gewerbegebiet werden öffentliche Tankstellen sowie Büro- und Verwaltungsgebäude auf 
eine ausnahmsweise Zulässigkeit herabgestuft. Dies ist sinnvoll, da das Gewerbegebiet vor-
wiegend der Ansiedlung klassischer Gewerbebetriebe dienen soll. Insbesondere Büro- und 
Verwaltungsgebäude sind in der Regel nicht an die spezifischen Anforderungen eines Gewer-
begebietes gebunden und können auch an anderer Stelle im Stadtgebiet untergebracht wer-
den. Dies gilt sowohl für die Ausführung der entsprechend der Art der Nutzung üblichen Tätig-
keiten sowie auch die Flächenansprüche der Gebäude. Im Bezug auf die Errichtung öffentli-
cher Tankstellen soll das Gebiet ebenfalls den klassischen Gewerbebetrieben vorbehalten wer-
den.  

− Im Gewerbegebiet erfahren Anlagen für sportliche Zwecke einen generellen Ausschluss. 
Dadurch sollen Fehlentwicklungen ausgeschlossen werden. Anlagen dieser Art sind in der Re-
gel mit einer nicht unerheblichen Frequentierung verbunden. Um Nutzungskonflikte mit der 
angrenzenden Bebauung, insbesondere der östlich angrenzenden Wohnbebauung, zu vermei-
den, werden diese Nutzungen generell ausgeschlossen. Hinzu kommt, dass deren Zweck nicht 
mit den Entwicklungsvorgaben der Stadt Sonthofen vereinbaren lassen, die für den südlichen 
Bereich die Schaffung eines durch Gewerbebetriebe geprägten qualitativ hochwertigen Stand-
ort für ortsansässige Gewerbetreibende schaffen möchte. Aufgrund der besonders attraktiven 
verkehrlichen Situation des Standortes ist dies auch sinnvoll. 

− Grundsätzlichen Ausschluss erfahren außerdem die in § 8 Abs. 3 Nrn. 2-3 BauNVO angeführ-
ten Nutzungen: Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie 
Vergnügungsstätten. Für den zuerst genannten Anlagentyp muss geltend gemacht werden, 
dass eine sinnvolle Anbindung der Nutzungen an die gesamtgemeindliche Struktur in keinem 
Falle gegeben wäre. Ziel der gemeindlichen Planung ist es, Anlagen dieser Art an zentralen 
Standorten im Stadtgebiet unterbrzubringen und das vorliegende Gewerbegebiet einer rein 
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gewerblichen Nutzung zu überlassen. Aus gleichem Grund ist auch ein Ausschluss von Ver-
gnügungssätten sinnvoll. Hier kommt noch hinzu, dass von der zuletzt genannte Nutzung 
(Vergnügungsstätten) ein extrem störender Charakter ausgeht, der auch die direkte Umge-
bung beeinflussen kann.  

− Weiterhin werden im Gewerbegebiet Werbeanlagen ausgeschlossen, die nicht an der Stätte 
der Leistung errichtet werden (sogenannte "Fremdwerbungen"). Hierunter fallen Werbeanla-
gen, die eine eigenständige gewerbliche Hauptnutzung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 
darstellen. Solche Anlagen der Fremdwerbung können als selbständige bzw. eigenständige 
Hauptnutzung ausgeschlossen werden (VGH Mannheim, Urteil vom 16.04.2008, 
AZ: 3 S 3005/06). Anlagen der Fremdwerbung zeichnen sich regelmäßig dadurch aus, dass 
sie in einer besonders auffälligen, sich von ihrer Umgebung hervorhebenden Art und Weise 
gestaltet sind, um besondere Aufmerksamkeit zu erreichen. Durch die Zulassung von Anlagen 
der Fremdwerbung würde eine nachteilige Auswirkung auf das Landschafts- und Ortsbild er-
wartet. Zudem sollen die Flächen des Gewerbegebietes der Ansiedlung von Unternehmen die-
nen, die Arbeitsplätze in der Region schaffen. Selbständige Werbeanlagen widersprechen die-
sem planerischen Ziel und werden deshalb als Nutzung gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO im Gewer-
begebiet ausgeschlossen.  

− Ausnahmeweise zulässig sind Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen gemäß § 8 
Abs. 3 Nr. 1 BauNVO. Diese sollen in Art ausgeführt werden, die der Hauptnutzung in Grund-
fläche und Baumasse untergeordnet ist. Dadurch wird sichergestellt, dass der Charakter des 
Gewerbegebietes nicht in ein Mischgebietsvehrältnis übergeht.  

 − Für das Gewerbegebiet wird ein Ausschluss von bestimmten Arten von Anlagen festgesetzt. Es 
handelt sich hierbei um Einzelhandelsbetriebe. Diese sind auf das nördliche Sonstige Sonder-
gebiet "Handel" (SOHandel) zu konzentrieren. Ausgenommen von diesem Ausschluss sind der 
Verkauf der im Rahmen der handwerklichen Leistung produzierten oder verarbeiteten Waren, 
die lediglich in untergeordnerter Form zum Hauptbetrieb stattfindet.  

  
6.2.5.3  Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung konzentrieren sich auf das in der 

Baunutzungsverordnung (§ 16 Abs. 3 u. 4 BauNVO) angegebene Erfordernis zur Erlangung der 
Eigenschaften eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB ("qualifizierter Bebau-
ungsplan").  

Dabei erhalten diejenigen Größen den Vorzug, die bezüglich ihrer Lesbarkeit unmissverständlich 
sind. 

 − Die Festsetzung von Grundflächenzahlen für die beiden Gebietstypen ergibt einen möglichst 
großen Spielraum bei der Aufteilung der Grundstücke und der Verwirklichung von unterschied-
lichen Gebäudetypen bzw. -anordnungen. Der festgesetzte Wert von 0,80 befindet sich im 
Rahmen der im § 17 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) definierten Orientierungswerten 
für Gewerbegebiete. Für den Bestand ermöglicht er eine maßvolle Erweiterung der vorhande-
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nen Gebäude. Für eventuelle Erweiterungsabsichten ermöglicht er eine kompakte und flä-
chensparende Ausnutzung der Flächen. 

 − Auf die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse wird verzichtet. Diese Kenngröße ist für die 
Vorgabe der Gebäudehöhe wenig aussagefähig, da in der Planung Gebäude mit gewerblicher 
Nutzung und den damit verbundenen Raumhöhen (Hallen, Verkaufsräume) errichtet werden 
können.  

 − Die Festsetzung von Gesamt-Gebäudehöhen über dem natürlichen Gelände schafft einen ver-
bindlichen Rahmen zur Umsetzung eines breiten Spektrums an Gebäudeprofilen. Die gewähl-
te Systematik schließt Fehlentwicklungen aus. Sie ist auch für den Außenstehenden (z.B. An-
lieger) nachvollziehbar und damit kontrollierbar.  

6.2.5.4  Die festgesetzte abweichende Bauweise ist erforderlich, um im Sinne einer möglichst hohen Fle-
xibilität für das Plangebiet sowohl eine geschlossene Bebauung ohne Maximallänge zu ermögli-
chen als auch alternativ dazu eine beliebig zu gestaltende offene Bauweise.  

6.2.5.5  Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die mögli-
che Größe der Gebäude auf Grund der Nutzungsziffern (Grundflächenzahl) hinausgehen. Dadurch 
entsteht für die Bauherrschaft zusätzliche Gestaltungsfreiheit für die Anordnung der Gebäude im 
Grundstück. Die Baugrenzen reichen über die durch die einzelnen Bauvorhaben bedingten Grund-
stücksgrenzen hinweg. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, im Rahmen der Vergabe der 
Grundstücke flexible Aufteilungen durchzuführen. Nebengebäude sind auch innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) zulässig. 

6.2.5.6  Am nördlichen Rand des Geltungsbereiches ist ein Bereich ohne Zufahrten festgesetzt. Dadurch 
soll sichergestellt werden, dass eine Zufahrt auschließlich über die dafür vorgesehenen Bereiche 
erfolgen kann.  

6.2.5.7  Durch die Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, wird sichergestellt, 
dass die erforderliche Anbauverbotszone gem. § 9 FStrG zur westlich verlaufenden Bundesstraße 
B 19 bzw. zur südlich verlaufenden Bundesstraße B 308 eingehalten wird. In einem Bereich von 
20,00 m zum Fahrbahnrand sind bauliche Anlagen unzulässig.  

6.2.5.8  Der Ausschluss von oberirdischen Niederspannungsfreileitungen erfolgt aus städtebaulichen Grün-
den. Neben den Anforderungen für die einzelnen Baugrundstücke und Gebäude werden dadurch 
für die Erschließungsträger Vorgaben zur Ausführung von (in der Regel neu zu errichtenden) An-
lagen getroffen, die dazu führen, dass das landschaftliche Umfeld geschützt wird. 

 
6.2.6  Infrastruktur 

6.2.6.1  Eine Trafostation ist voraussichtlich nicht erforderlich. Sofern die zukünftigen Nutzungen die Ka-
pazität der bestehenden Trafostationen überschreitet, ist die Errichtung einer zusätzlichen Tra-
fostation erforderlich. Eine entsprechende Festsetzung ist jedoch nicht erforderlich, da Trafostatio-
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nen grundsätzlich auf den Bauflächen zulässig sind.  

6.2.6.2  Die Festsetzung eines Leitungsrechtes im Bereich erfolgt zu Gunsten des Versorgungsträgers 
Zweckverbandes Fernwasserversorgung Oberes Allgäu.  

 
6.2.7  Verkehrsanbindung und Verkehrsflächen  

6.2.7.1  Das Plangebiet ist über die "Rudolf-Diesel-Straße" hervorragend an das Verkehrsnetz angebun-
den. Über die "Theodor-Aufsberg-Straße" besteht eine Anbindung an die Bundesstraße B 19.  

6.2.7.2  Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist durch die Bushaltestelle "Ru-
dolf-Diesel-Straße" im Zentrum des Plangebietes mit der Linie 1 gegeben.  

6.2.7.3  Aufgrund seiner sehr guten Anbindung sowohl für den privaten Autoverkehr der Bewohner Sonth-
ofens als auch von auswärts anreisenden Verbrauchern sowie die Erreichbarkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln ist das Gebiet für die Entwicklung als Handelsstandort geeignet.  

6.2.7.4  Die innere Erschließung des Baugebietes erfolgt über die bestehende "Rudolf-Diesel-Straße". 

 
6.2.8  Nutzungskonfliktlösung, Immissionsschutz 

6.2.8.1  Nutzungskonflikte auf Grund von Verkehrslärm und/oder gewerblichen Lärms bzw. anderen Im-
missionen sind nicht erkennbar gegeben.  

6.2.8.2  Für die überplanten Flächen und die unmittelbar angrenzenden Flächen liegen keine Informatio-
nen zu Altlasten vor. 

 
6.2.9  Wasserwirtschaft  

6.2.9.1  Die Gemeinde verfügt über ein Trennsystem zur Entsorgung der Abwässer.  

6.2.9.2  Das anfallende Schmutzwasser wird der Kläranlage des Abwasserverbandes Obere Iller zugeführt. 
Die Anlage ist ausreichend dimensioniert.  

6.2.9.3  Das Baugebiet wird an die städtische Frischwasserleitungen angeschlossen. Dadurch ist eine ein-
wandfreie Trinkwasserversorgung gewährleistet.  

 
6.2.10  Geologie  

6.2.10.1  Die Flächen sind aus geologischer Sicht für eine Bebauung geeignet. Mit landschaftstypischen 
und ortsüblichen Erschwernissen bei der Ausführung der Baumaßnahmen muss jedoch gerechnet 
werden. 

6.2.10.2  Durch die Art der Festsetzung der Gebäudehöhen und der Höhenbezüge in Verbindung mit der zu 



 
 Stadt Sonthofen   Bebauungsplan "Nr. 37" 

Textteil (Entwurf) mit 43 Seiten, Fassung vom 09.03.2022 Seite 31 

entwickelnden Erschließungsplanung wird die Masse des anfallenden Erdaushubes minimiert. Da 
der überwiegende Teil der Flächen ist bereits vollständig bebaut ist, ist ohnehin nicht mit großen 
Geländeveränderungen durch die Planung zu rechnen.  
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7  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB), Konzept zur Grünordnung 

  

7.1  Umweltprüfung und Abarbeitung der Eingriffsregelung bei beschleunigtem Verfahren 
gem. § 13a BauGB  

7.1.1  Umweltprüfung  

7.1.1.1  Die Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB sowie die Erstellung eines Um-
weltberichtes gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist nicht 
erforderlich, da die Aufstellung des Bebauungsplanes "Nr. 37"im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung) erfolgt (gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB).  

 
7.1.2  Abarbeitung der Eingriffsregelung 

7.1.2.1  Eingriffe, die aufgrund des Bebauungsplanes "Nr. 37" zu erwarten sind, gelten als im Sinne des 
§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig (gem. § 13a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB). Ein Ausgleich bzw. eine Abarbeitung 
der Eingriffsregelung ist somit nicht erforderlich. 

 
7.2  Abarbeitung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

7.2.1  Bestandsaufnahme  

7.2.1.1  Das Plangebiet liegt im Siedlungsbereich der Stadt Sonthofen. Es ist eingebettet zwischen der 
B 19 im Westen und der Bahnlinie Oberstdorf – Kempten im Osten. Im Norden wird es durch die 
"Hans-Böckler-Straße" und im Süden durch die B 308 in Richtung Bad Hindelang begrenzt. Jen-
seits der Bahnlinie liegen Schrebergärten und ein Park, nördlich der "Hans-Böckler-Straße" 
schließt Wohnbebauung an. Jenseits der B 19 liegen als Mahdgrünland genutzte Fettwiesen wäh-
ren dsüdlich der B 308 weitere gewerblich genutzte Flächen anschließen. Im nördlichen und mitt-
leren Teil des Plangebietes besteht bereits Bebauung in Form von Supermärkten und anderen 
Einzelhandelsbetrieben. Lediglich der südliche Teil wird derzeit als Grünland genutzt. Im rechts-
verbindlichen Bebauungsplan ist dieser Bereich jedoch bereits als Gewerbegebiet festgesetzt. 

7.2.1.2  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Die überplante Fläche lässt sich in zwei Teilbereiche auftren-
nen. Im Norden und in der Mitte ist ein Großteil des Plangebietes bereits versiegelt oder bebaut. 
Lediglich zwischen den Parkplätzen und auf den Verkehrsbegleitgrünflächen in Richtung der "Ru-
dolf-Diesel-Straße besteht überhaupt noch Vegetation. Diese ist dort beschränkt auf Rasen, ver-
einzelte Büsche und junge Bäume sowie störungstolerante Ruderalarten.  

Aufgrund der überwiegenden Bebauung und der angrenzenden großen Verkehrswege ist die Flä-
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che für den Biotopverbund von geringer Bedeutung. 

7.2.1.3  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Im näheren Umfeld der Planung 
befinden sich keine kartierten Biotope oder Schutzgebiete für Natur und Landschaft. 

7.2.1.4  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Aus geologischer Sicht 
ist der Untergrund des Plangebietes von holozänen Flusschottern geprägt. Aus dem anstehenden 
sandig-steinigen Kies haben sich ursprünglich fast ausschließlich Braunerde und Parabraunerde 
gebildet. Aufgrund der überwiegenden Versiegelung ist der ursprüngliche Boden auf einem Groß-
teil der Fläche nicht mehr anzutreffen. Lediglich im südlichen Drittel (Größe ca. 1,35 ha) liegen 
noch weitestgehend unbeeinträchtigte Böden vor, die ihre Funktion als Ausgleichskörper im Was-
serhaushalt sowie als Filter und Puffer für Schadstoffe noch weitestgehend unbeeinträchtigt erfül-
len. Über die Durchlässigkeit der vorkommenden Böden für Niederschlagswasser liegen keine ge-
nauen Informationen vor. 

7.2.1.5  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB):  

Oberflächengewässer befinden sich nicht im Plangebiet oder unmittelbar angrenzend. Aufgrund 
der weitgehend ebenen Geländelage ist nicht mit Überflutungsproblemen durch Hangwasser zu 
rechnen. Allerdings liegt die nördliche Hälfte des Plangebietes im Hochwassergefahrenbereich für 
ein HQextrem der Ostrach. Die berechenten Überschwemmungstiefen reichen dabei bis 1 m Höhe. 
Im Plangebiet fallen derzeit bereits Abwässer an. Lediglich im südlichen Bereich kann das Nie-
derschlagswasser noch breitflächig über die belebte Bodenzone versickern. 

Über den genauen Grundwasserstand ist nichts genaues bekannt. Laut den Informationen des 
Gewässerkundlichen Dienstes (GKD) des LfU für die Messstelle Sonthofen Bahnhof (Geländehöhe 
734,77 m ü NN) lag der Grundwasserstand zwischen Juni und August 2019 zwischen 733,2 und 
733,8 m ü NN. Die Messstelle befindet sich an der Eisenbahnbrücke, die die Immenstädter Straße 
überquert, etwa 1 km südlich des Plangebietes. 

7.2.1.6  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Bei dem überplanten Bereich handelt es sich um eine innerörtliche, größtenteils bereits 
versiegelte Freifläche, die sich negativ auf das Stadtklima auswirkt. Lediglich auf der Grünfläche 
im Süden kann sich noch in geringem Umfang Kaltluft bilden kann. Gehölze kommen auf der 
Fläche nur vereinzelt vor. Aufgrund der Nähe zur B 19 und weiteren Hauptverkehrswegen ist mit 
einer gewissen Anreicherung von Luftschadstoffen zu rechnen. Die Luftqualität ist deshalb voraus-
sichtlich bereits vorbelastet. 

7.2.1.7  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Die Stadt Sonthofen 
liegt inmitten des Oberstdorfer Talraums, der von den Allgäuer Alpen umschlossen wird. Von Nord 
nach Süd wird Sonthofen entlang durch eine landschaftsästhetisch vorbelastete Achse bestehend 
aus der Bundesstraße, der Bahnlinie und den daran entlang angeschlossenen Gewerbegebieten 
und großen Einzelhandelsbetrieben durchzogen, in der auch das Plangebiet liegt. Der Bereich ist 
von der B 19 und der B 308 aus gut einsehbar. Nach Osten ist das Plangebiet durch die Bahnli-



 
 Stadt Sonthofen   Bebauungsplan "Nr. 37" 

Textteil (Entwurf) mit 43 Seiten, Fassung vom 09.03.2022 Seite 34 

nie und den daran angrenzenden Park mit Baumbestand abgeschirmt. Wanderwege führen am 
Gebiet nicht vorbei, sodass der Fläche keine besondere Bedeutung für die Erholung zukommt.  

  
7.2.2  Auswirkungen der Planung 

7.2.2.1  Schutzgut Arten und Lebensräume und Biologische Vielfalt; Biotopverbund (Tiere und Pflanzen; 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Das wesentliche Ziel der Planung ist die notwendige Regelung 
der Sortimebnte für die Einzelhandelsbetriebe. Im Vergleich zur Bestandssituation werden keine 
Flächen neu versiegelt, auch neue Gebäude sind nicht geplant. Eine Bebauung des südlichen 
Drittels ist weiterhin grundsätzlich möglich. In diesem Fall geht der Lebensraum der im Bereich 
der Fettwiese vorkommenden Tiere und Pflanzen verloren. Da es sich im Bestand um eine aus 
naturschutzfachlicher Sicht wenig hochwertige Fläche mit deutlichen Störeinflüssen durch die um-
liegenden Straßen und Gebäude handelt, ist der Eingriff für das Schutzgut als gering einzustufen. 

7.2.2.2  Schutzgebiete/Biotope (insb. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB): Aufgrund der Entfernung, die zu 
sämtlichen Biotopen und sonstigen Schutzgebieten besteht und weil wegen der dazwischen lie-
genden Bebauung keine funktionalen Beziehungen anzunehmen sind, sind diese von der Pla-
nung nicht betroffen. 

7.2.2.3  Schutzgut Boden, Geologie und Fläche (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Durch die Planung 
werden keine neuen Versiegelungen im Vergleich zum rechtsverbindlichen Bebauungsplan er-
möglicht. Etwa zwei Drittel des Plangebietes sind bereits versiegelt/bebaut, sodass hier keine 
weitere Verschlechterung der Bodenfunktionen mehr möglich ist. Das Bodenprofil ist bereits er-
heblich verändert. Sollte die südliche Fläche ebenfalls bebaut werden, kann der Boden auch in 
diesem Bereich seine Funktionen nicht mehr wahrnehmen. Hier wäre eine landwirtschaftliche Er-
tragsfläche mit einer Größe von ca. 1,35 ha betroffen.  

7.2.2.4  Schutzgut Wasser/Wasserwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Da ein Großteil der Flä-
chen im Plangebiet bereits versiegelt ist, können hier keine weiteren Beeinträchtigungen der Bo-
dendurchlässigkeit auftreten. Falls der südliche Teilbereich ebenfalls bebaut werden sollte, verrin-
gert sich hier die Durchlässigkeit und eine Versickerung des Niederschlagswassers ist voraussicht-
lich nicht mehr möglich.  

Niederschlagswasser von versiegelten Flächen (Dach- und Hofflächen) ist im Mischsystem abzu-
leiten. Auch bei Einbau einer Zisterne oder anderer Wasserhaltung ist der Überlauf an den öffent-
lichen Regenwasserkanal zu gewährleisten.  

7.2.2.5  Schutzgut Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a und h 
BauGB): Gehölze werden durch die Planung voraussichtlich nicht gerodet. Sollte die im Süden be-
stehende Wiesenfläche ebenfalls bebaut werden, kann sich auf dieser Fläche keine Kaltluft mehr 
bilden. Im Anbetracht der großflächigen bereits bestehenden Versiegelungen und der Vorbelas-
tung durch den Verkehr sind keine erheblichen kleinklimatischen Veränderungen zu erwarten. 
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7.2.2.6  Schutzgut Landschaftsbild (Landschaft; § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB): Im Wesentlichen wird 
durch den Bebauungsplan die Bestandssituation gesichert. Weitere Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes entstehen hierdurch nicht, es sei denn die Wiesenfläche im Süden des Plangebietes 
wird ebenfalls bebaut. Dies ist jedoch bereits mit dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan mög-
lich. Eine Verlagerung des Ortsrandes entsteht hier durch nicht. 

  
7.2.3  Konzept zur Grünordnung 

7.2.3.1  Das Konzept zur Grünordnung berücksichtigt den Bestand und die Auswirkungen der Planung wie 
folgt:  

7.2.3.2  Für Flachdächer ist eine Dachbegrünung festgesetzt. Diese dient zum einen dem Regenwasser-
rückhalt und minimiert Niederschlagsabflussspitzen. Zum anderen verbessert sich das Kleinklima 
durch die Evaporations- und Transpirationsleistungen der Pflanzen; Staub und Luftschadstoffe 
werden gefiltert und gebunden. Darüber hinaus bietet ein begrüntes Dach auch Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere und kann daher neben dem Beitrag zum Klimaschutz auch als Ersatzbiotop für 
im Zuge der Planung verloren gehendes Grün dienen. 

7.2.3.3  Die Verwendung versickerungsfähiger Beläge für Stellplätze, Zufahrten u.a. untergeordnete Wege 
auf den privaten Baugrundstücken wird festgesetzt, um die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens 
weitestgehend zu erhalten und damit die Abnahme der Versickerungsleistung des Bodens durch 
die Versiegelung zu minimieren. 

7.2.3.4  Oberflächen aus Zink, Titan-Zink, Kupfer oder Blei werden für baukonstruktive Elemente, die 
großflächig mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, zum Schutz des Bodens und des 
Grundwassers ausgeschlossen. 

7.2.3.5  Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird festgesetzt, dass als Außenbeleuchtung nur Leuchtentypen 
mit geringem Anteil an blauem und ultraviolettem Licht (z.B. Natriumdampf- oder LED-Lampen) 
mit einer maximalen Lichtpunkthöhe von 8,00 m verwendet werden dürfen. 

7.2.3.6  Um fehlgeleitete Eiablagen von wassergebundenen Insekten zu vermeiden, sind nur solche Pho-
tovoltaikmodule zulässig, die weniger als 6 % Licht reflektieren (je Solarglasseite 3 %). Dies wird 
von Elementen erfüllt, die entspiegelt und monokristallin sind sowie deutliche Kreuzmuster auf-
weisen. Elemente aus Strukturglas besitzen im Vergleich zu Floatglas deutliche Vorteile. 
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8  Begründung – Bauordnungsrechtlicher Teil  
  

8.1  Örtliche Bauvorschriften 

8.1.1  Regelungen über die Gestaltung der Gebäude 

8.1.1.1  Die Dachformen für den Hauptbaukörper beschränken sich auf das Satteldach und das Flachdach. 
Diese Dachformen entsprechen den Vorstellungen moderner Baukörper und sind bereits an ande-
rer Stelle im Stadtgebiet umgesetzt. Es erfolgt eine Klarstellung zu den unterschiedlichen Ausprä-
gungen dieser Dachformen.  

8.1.1.2  Das Spektrum für Dachneigungen entspricht den ortsüblichen und landschaftstypischen Vorgaben 
und berücksichtigt zeitgemäße Bauformen. Durch die Festsetzung von Gesamt-Gebäudehöhen ist 
die Möglichkeit ausgeschlossen, dass Gebäude eine nicht vertretbare Gesamthöhe erreichen könn-
ten.  

8.1.1.3  Durch die Vorschriften zur parallelen Montage von Solar- und Photovoltaikanlagen auf geneigten 
Dächern soll eine zu dominante Wirkung der Anlagen auf den Außenbetrachter vermieden wer-
den. Die getroffene Regelung schließt eine effiziente Nutzung der Anlagen nicht aus. Der ange-
führte Abstand bis max. 0,40 m ist zwischen Oberkante Dachhaut und Oberkante Solar- bzw. 
Photovoltaikanlage zu messen. 

Die Vorschrift zur Aufständerung von Solar- und Photovoltaikanlagen auf Flachdächern soll 
grundsätzlich eine effiziente Nutzung von Sonnenenergie auch auf Flachdächern ermöglichen. Die 
getroffenen Regelungen führen daher in erster Linie zu einer Begrenzung des Aufständerungswin-
kels der Solarmodule im äußeren Dachbereich dieser Dachformen. 

8.1.1.4  Die Vorschriften über Materialien und Farben sind angepasst zur Verwirklichung von gewerblichen 
Bauformen.  

Die Beschränkung auf die Dachfarben Rot bis Rotbraun sowie Betongrau bis Anthrazitgrau führt 
zu einem homogenen und ruhigen Gesamtbild des Ortes. Die Farben entsprechen dem bisherigen 
Gebäudebestand im Bereich der bestehenden Siedlung. 

  
8.2  Sonstige Regelungen 

8.2.1  Abstandsflächen 

8.2.1.1  Für die Abstandsflächen werden in jedem Fall die Regelungen des Art. 6 Abs. 5 BayBO zu Grunde 
gelegt. Ein Inkraftsetzen der Abstandsflächen ist mit Novellierung der BayBO vom Dezember 
2020 nicht mehr erforderlich. Es handelt sich um eine statische, auf die in den Rechtsgrundlagen 
dieser Planung aufgeführte Fassung der BayBO bezogene Regelung. D.h., es gelten jeweils die 
Abstandsflächenregelungen gemäß der in den Rechtsgrundlagen genannten Fassung der BayBO. 
Dies ist sinnvoll, um Beeinträchtigungen der Belichtungs- und Belüftungssituation speziell in Be-
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zug auf die flexible Handhabung der überbaubaren Grundstücksflächen zu vermeiden. 

  
8.2.2  Werbeanlagen 

8.2.2.1  Durch die Beschränkung der Größe und der Art der Werbeanlagen wird verhindert, dass eine Be-
einträchtigung der landschaftsoptischen Situation entsteht. 
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9  Begründung – Sonstiges  
  

9.1  Umsetzung der Planung 

9.1.1  Maßnahmen und Zeitplan zur Verwirklichung 

9.1.1.1  Boden ordnende Maßnahmen (Grundstückstausch, Umlegung) sind nicht erforderlich und nicht 
geplant. 

 
9.1.2  Wesentliche Auswirkungen 

9.1.2.1  Wesentliche Auswirkungen auf die gesamtgemeindliche Situation sind auf Grund der bestehenden 
Bebauung nicht erkennbar. Die infrastrukturellen Einrichtungen sind geeignet, die zusätzlichen  
Einrichtungen zu versorgen. 

  
9.2  Erschließungsrelevante Daten 

9.2.1  Kennwerte 

9.2.1.1  Fläche des Geltungsbereiches: 7,45 ha 

 

9.2.2  Erschließung 

9.2.2.1  Abwasserbeseitigung durch Anschluss an: städtische Mischwasserkanäle 

9.2.2.2  Wasserversorgung durch Anschluss an: städtische Wasserversorgung 

9.2.2.3  Die Löschwasserversorgung ist durch eine entsprechende Dimensionierung der Wasserleitungen in 
Verbindung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten sichergestellt.  

9.2.2.4  Stromversorgung durch Anschluss an: Allgäuer Kraftwerke GmbH, Sonthofen 

9.2.2.5  Gasversorgung durch: Erdgas Schwaben GmbH, Augsburg 

9.2.2.6  Müllentsorgung durch: Zweckverband für Abfallwirtschaft (ZAK), Kempten 

9.2.2.7  Durch den Bebauungsplan "Nr. 37" sind keine weiteren Erschließungsmaßnahmen erforderlich. 
Die vorhandenen Erschließungsanlagen (Verkehrsflächen, Versorgungsleitungen, Abwasserleitun-
gen) sind ausreichend dimensioniert und funktionsfähig. 
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10   Begründung – Auszug aus übergeordneten Pla-
nungen  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus dem Landesent-
wicklungsprogramm Bayern 
2018, Karte Anhang 2 "Struktur-
karte"; Darstellung als Oberzent-
rum 

Ausschnitt aus dem Regionalplan 
Allgäu, Landschaftliche Vorbe-
haltsgebiete 

 

Auszug aus dem rechtsgültigen 
Flächennutzungsplan: Darstel-
lung als gewerbliche Baufläche 
(G) und Sonderfläche Handel 
(SO)  
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11   Begründung – Bilddokumentation  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick nach Süden auf die beste-
henden Einzelhandelsgeschäfte 
mit Parkraumflächen im Vorder-
grund  

Blick von Osten nach Westen 
über die "Rudolf-Diesel-Straße". 
Rechts und links am Bildrand 
sind Bestandsgebäude zu erken-
nen 

Blick von Süden nach Norden 
über die Brachfläche 
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12   Verfahrensvermerke  
  

12.1  Aufstellungsbeschluss (gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

 Der Aufstellungsbeschluss zur Aufhebung und Neuaufstellung erfolgte in der Stadtratssitzung vom 
…………. . Der Beschluss wurde am  …………. ortsüblich bekannt gemacht. 

 

12.2  Beteiligung der Öffentlichkeit (gem. § 3 BauGB) 

 Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit mit öffentlicher Unterrichtung sowie Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung fand am ………….. Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 
…………. bis …………. (Billigungsbeschluss vom ………….; Entwurfsfassung 
vom ………….; Bekanntmachung am ………….). 

 

12.3  Beteiligung der Behörden (gem. § 4 BauGB) 

 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen einer schriftlichen 
frühzeitigen Behördenbeteiligung mit Schreiben vom ….. unterrichtet und zur Äußerung aufge-
fordert (gem. § 4 Abs. 1 BauGB). 

Von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen eingeholt 
(gem. § 4 Abs. 2 BauGB). Sie wurden mit Schreiben vom …………. (Entwurfsfassung vom 
………….; Billigungsbeschluss vom ……….). 

 

12.4  Satzungsbeschluss (gem. § 10 Abs. 1 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss erfolgte in der Stadtratssitzung vom …………. über die Entwurfsfas-
sung vom …………. . 

 
 Sonthofen, den …………. …………………………… 
  (1. Bürgermeister Christian Wilhelm) 

 
12.5  Ausfertigung 

 Hiermit wird bestätigt, dass der Bebauungsplan "Nr. 37" in der Fassung vom …………. 
dem Satzungsbeschluss des Stadtrates vom ……. zu Grunde lag und dem Satzungsbeschluss 
entspricht. 

 
 Sonthofen, den …………. …………………………… 
  (1. Bürgermeister Christian Wilhelm) 
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12.6  Bekanntmachung und Inkrafttreten (gem. § 10 Abs. 3 BauGB) 

 Der Satzungsbeschluss wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungs-
plan "Nr. 37" ist damit in Kraft getreten. Er wird mit Begründung für jede Person zur Einsicht be-
reitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 

 
 Sonthofen, den …………. …………………………… 
  (1. Bürgermeister Christian Wilhelm) 
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